
Landkreis Wittmund 
Der Landrat
Amt für zentrale Dienste und Finanzen - 
Abt.10.2
10.2/2 Fä

Vorlagen-Nr.
0105/2015

   

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Haushaltsausschuss 09.11.2015

Kreisausschuss 23.11.2015

Kreistag 14.12.2015

Betreff:

Verlustabdeckung Krankenhaus Wittmund gGmbH; Zustimmung zu überplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen

Sachverhalt:

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2011 wurde festgestellt, dass bei
den Verlustabdeckungen des Krankenhauses sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei
der Haushaltsausführung  noch Veranschlagungen / Buchungen in Anlehnung an das kamera-
le System erfolgten. Das doppische Rechnungswesen sieht vor, dass die Beträge im Ergeb-
nishaushalt periodengerecht  zugeordnet  werden.  Im vorliegenden Fall  bedeutet  das,  dass
beim Landkreis die Verlustabdeckungen dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem sie beim
Krankenhaus entstanden sind. Im  Finanzhaushalt sind die Verlustabdeckungen dem Haus-
haltsjahr zuzuordnen, in dem die Beträge dem Bankkonto des Landkreises belastet werden
(Kassenwirksamkeitsprinzip). Die den jeweiligen Haushalten zuzuordnenden Beträge ergeben
sich aus der Anlage. Die richtige Zuordnung führt dazu, dass in den Haushaltsjahren 2012,
2014 und 2015 die veranschlagten Haushaltsmittel nicht ausreichen. 

Da die Unerheblichkeitsgrenze nach § 117 Abs. 1 NKomVG von 15.000.00 EUR überschritten
wird, ist der Kreistag für die Zustimmung zu den überplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen zuständig. 

Die  Mehraufwendungen/-auszahlungen  wurden  /  werden  durch  Mehrerträge/-einzahlungen
bzw. Minderaufwendungen/auszahlungen gedeckt. 
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Beschlussvorschlag: 

Den überplanmäßigen Aufwendungen bei dem Produktkonto 4.1.1.01.020.4315100 im Haus-
haltsjahr 2012 in Höhe von 400.407,46 EUR und im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 88.989,45
EUR wird zugestimmt. 
Den überplanmäßigen Auszahlungen bei dem Produktkonto 4.1.1.01.020.7315100 im Haus-
haltsjahr 2014 in Höhe von 32.676,43 EUR und im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 138.989,45
EUR wird zugestimmt.

 
 
Wittmund, den  26.10.2015 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Stigler, Amtsleiter Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:

Zustimmung üpl. & apl. Ausgaben
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